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VORWORT
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind innerhalb der ICL-Gruppe 
wichtige Unternehmensziele.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Familien und unserer 
Nachbarschaft sind wir verpflichtet, stets ein hohes Maß an Sicherheitsbe-
wusstsein zu leben. Dies vermitteln wir auch unseren Besuchern, die zu uns 
ins Werk nach Ladenburg kommen.

Wir sind auf allen betrieblichen Ebenen verantwortlich, den Sicherheitsstan-
dard hoch zu halten und stetig dafür etwas zu tun. In dieser Broschüre sind 
die wichtigsten Allgemeinregeln zusammengefasst.

Unser Dank gilt den Menschen, die sich mit ihrer Arbeitsleistung für den 
Standort Ladenburg täglich einsetzen – denn nur gemeinsam können wir 
dieses Ziel aufrecht halten.

Ladenburg, November 2022

Geschäftsführung BK Guilini GmbH
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Auch bei Anwendung größter Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass Be-
triebsstörungen eintreten, die zu einem Notfall führen.

Ziel unseres Notfallmanagements ist es, die Auswirkungen solcher Notfälle soweit wie 
möglich zu begrenzen und schließlich den Normalbetrieb wieder herzustellen.

Aufgrund der zentralen Bedeutung des Notfallmanagements bei der Gefahrenabwehr ist 
gewährleistet, dass im Notfall jederzeit ein Notfallmanager verfügbar ist.

Der Notfallmanager übernimmt im Krisenfall die Führung der Betriebsorganisation. Er 
ist für die Dauer des Notfalls der Betriebsleitung und ihren organisatorischen Einheiten 
gegenüber weisungsbefugt. 

Dies gilt für:

 � Leitung des oder der betroffenen Betriebe
 � Sämtliche andere Betriebe
 � Mitarbeiter anderer Unternehmen, sofern diese sich auf dem Betriebsgelände aufhalten.

Meldung von Unfällen

Jeder Mitarbeiter (ICL, Fremdfirma und Leasingmitarbeiter), der einen Arbeits- oder 
Wegeunfall erlitten hat, ist verpflichtet, die Verletzung von einem Betriebssanitäter oder 
vom Durchgangsarzt versorgen zu lassen.

Der Unfall ist mit genauen Angaben des Unfallherganges unverzüglich dem Vorgesetz-
ten zu melden, siehe hierzu das Merkblatt „Verantwortung im Arbeitsschutz, Rechts-
pflichten, Rechtsfolgen, Rechtsgrundlagen“.

Notfälle

Für die Anforderung von Betriebssanitätern, Rettungsdienst, und Feuerwehr sind die 
Rufnummern gemäß dem Alarmierungsplan zu verwenden (siehe Seiten 24/25).

NOTFALLMANAGEMENT

Notfallmanagement
Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen 
Gebots- und Verbotsschilder
Abfallentsorgung / Trennung in 5 Abfallfraktionen nach der AVV 
Fahrerloses Transportsystem 
Fahrstrecken des fahrerlosen Transportsystems
Persönliche Schutzausrüstung
Arbeitsstellen mit Absturzgefahr
Benutzung von Leitern und Gerüsten
Lebensmittelsicherheit
GHS – Global harmonisiertes System
Arbeiten mit Lösemitteln
Besondere Anweisungen
Übersicht Sofortmaßnahmen bei Unfall- und Schadensereignissen
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Notfallmanager 0170  5663879
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SICHERHEITS- UND UMWELTSCHUTZANWEISUNGEN

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Jeder Beschäftigte hat die für seinen Tätigkeitsbereich geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten. Diese liegen in den Büros der Arbeitssicherheit, der Meister, 
Abteilungsleiter, Betriebsleiter sowie der Personalabteilung und beim Betriebsrat aus.

Für alle Arbeiten sind außerdem die Sicherheitsrichtlinien SR 1 und SR 1.1 – SR 1.3 zu  
beachten. Die Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie bei der Abteilung HSE auf Anfrage
bernd.koch@icl-group.com

Flucht- und Rettungsplan

E002 Rettungsweg 
Notausgang mit 
Zusatzzeichen E005

E007 Sammelstelle

Flucht- und Rettungswege

In allen Gebäuden der BK Giulini GmbH sind Flucht- und Ret-
tungspläne ausgehängt. Machen Sie sich mit den Inhalten die-
ses Plans vor dem ersten Betreten des Gebäudes vertraut und 
geben Sie diese Informationen auch an Ihre Kollegen weiter.

Zusätzlich zur Information über Flucht- und Rettungswege 
kann aus den Plänen auch die Position des jeweiligen Sammel-
platzes entnommen werden.

Bei einem Räumungsalarm ist der im Flucht- und Rettungs-
wegeplan eingezeichnete Sammelplatz unverzüglich aufzu-
suchen.

Sollten, bedingt durch Ihre Tätigkeiten, Flucht- und Rettungs-
wege eingeschränkt oder versperrt sein, so informieren Sie un-
verzüglich Ihren Ansprechpartner im auftraggebenden Betrieb.

Feuerlöscher

Bereitgestellte Feuerlöscher sind nach Arbeitsende wieder an 
ihren Stammplatz zurückzustellen.

Gebrauchte, beschädigte Feuerlöscher oder Feuerlöscher mit 
beschädigter Plombe müssen geprüft werden.

Informieren Sie Ihren Auftraggeber bei BK Giulini wenn Sie 
einen Feuerlöscher benutzt haben.

Arbeiten in den Werkstätten

Betriebsfremde müssen sich bei Arbeiten in den Werkstätten vor Beginn im Meisterbüro 
anmelden und nach Abschluss der Arbeiten wieder abmelden.

Arbeiten außerhalb der Werkstätten

Für alle Arbeiten außerhalb der Werkstätten sind zusätzlich die für diese Bereiche gel-
tenden Sicherheitsanweisungen maßgebend. Der Aufsichtführende muss sich über die 
dort geltenden Sicherheitsvorschriften informieren und seine Mitarbeiter diesbezüglich 
unterweisen.

Die ausgehängten Gebots- und Verbotsschilder sind zu befolgen!

F001 Feuerlöscher
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GEBOTS- UND VERBOTSSCHILDER
Jeder Betriebsfremde hat sich vor Aufnahme seiner Arbeit beim Meister/ Schichtfüh-
rer des betreffenden Produktions - oder Lagerbereiches (Leitwarte bzw. Meisterbüro) 
anzumelden. Die Arbeit darf erst nach Ausstellung der erforderlichen Erlaubnisschei-
ne aufgenommen werden. Beim Verlassen des Produktions-/Lagerbereiches (Unter-
brechung bzw. Abschluss der Arbeiten) hat sich der Betriebsfremde beim Meister/
Schichtführer abzumelden.

Straßenverkehr – Auf den Werksstraßen
gelten die Regeln der StVO.

Das Führen von Kraftfahrzeugen (einschließlich Gabelstapler) 
ohne Führerschein ist verboten. Innerhalb des Werkes darf die 
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschritten werden.

Unsere Produktionsbetriebe werden durch ein fahrerloses 
Transportsystem (WIESEL) bedient. Innerhalb der gekennzeich-
neten Strecken darf nicht geparkt werden! Nähere Informationen 
dazu auf den Seiten 10-11.

Im gesamten Werk, auch innerhalb der Produktionsanlagen und 
Lagerhallen, ist besonders auf Flurförderfahrzeuge (Gabel-
stapler) zu achten. Das Parken unter den Rohrbrücken und auf 
den Zufahrtswegen für die Feuerwehr ist verboten. Fahrräder 
müssen innerhalb der Produktionshallen geschoben werden. Das 
Befördern von Lasten ist nur auf Gepäckträgern oder Anhängern 
erlaubt.

Verbot von Alkohol und anderen Suchtmitteln

Auf dem Betriebsgelände der BK Giulini GmbH ist das Trinken 
von alkoholischen Getränken und die Einnahme von Suchtmitteln 
während der Arbeitszeit (einschließlich der Pausen) verboten. 
Dies gilt auch für Gästebewirtung, Jubiläen und sonstige Feiern. 
Das Erscheinen am Arbeitsplatz in alkoholisiertem oder be-
rauschtem Zustand ist ebenfalls verboten.

Fotografier- und Filmverbot

Für das Filmen oder Fotografieren ist eine Erlaubnis erforderlich.

Rauchverbot

Auf dem Werksgelände gilt ein generelles Rauchverbot. Rauchen 
ist nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt.

P029 Fotografieren 
verboten

Alkohol- / Genussmittelverbot

Gebotsschild 
max. 20 km/h

P002 Rauchen 
verboten

TRENNUNG IN 5 ABFALLFRAKTIONEN NACH DER AVV

Abfallverzeichnis-Verordnung

Papier und  
Kartonagen 
Grün AVV 150101

      Glas
     Gelb  
     AVV 150107

Metalle
Grau AVV 
170407

Bio-Abfälle
Braun  
AVV 200108

Kunststoffe/ 
Plastik 
Blau  
AVV 150102

ABFALLENTSORGUNG
Alle Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern in den einzelnen Betrieben oder 
im Entsorgungscenter E 13 des Standortes Ladenburg, zu deponieren. 

Bei Fragen zur Abfallentsorgung kann jederzeit der Abfallbeauftragte des Standortes 
Ladenburg hinzugezogen werden.

Frank Barchet, 06203 77-7823, frank.barchet@icl-group.com
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FAHRERLOSES TRANSPORTSYSTEM

WIESEL

Unsere Produktionsbetriebe und unser Logistikzentrum werden durch ein fahrerloses 
Transportsystem (WIESEL) bedient.

Das Fahrzeug bewegt sich selbständig, vorwärts und rückwärts, auf vorgegebenen 
Bereichen Diese Fahrwege sind mit roten Begrenzungslinien markiert. Es dockt zudem 
selbständig an den jeweiligen Verladestellen an.

Halten Sie diesen Fahrbereich frei und stellen Sie keine Materialien ab. Beachten Sie die 
Halteverbotszonen.

Innerhalb der gekennzeichneten Strecken darf nicht geparkt werden!

Sollte es nötig werden, daß innerhalb der Fahrbereiche abgeladen oder Material ab-
gestellt wird sprechen Sie zuvor mit dem zuständigen Betriebsleiter, Betriebsingenieur 
bzw. Ihrem Auftraggeber.

Das WIESEL bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h und verfügt über 
mehrere Sicherheitseinrichtungen:

 � Laserüberwachung
 � Kontaktsicherheitsabschaltung
 � Manueller Nothalt

Halten Sie Abstand zu dem Fahrzeug!

SicherheitseinrichtungenSicherheitseinrichtungen

Automatisiertes WIESEL-Logistikfahrzeug an Andockstation F 13 Andockstation A76 Andockstation F13
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FAHRERLOSES  
TRANSPORTSYSTEM

WIESEL Fahrstrecken und  
Andockstationen
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

M008 Fußschutz 
benutzen

M014 Kopfschutz  
benutzen

M004 Augenschutz 
benutzen

M013 Gesichts-
schutz benutzen

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe sind grundsätzlich in allen Produktionsbereichen 
und Werkstätten zu tragen. Bei Schweiß- und Brennarbeiten müssen 
Sicherheitsschutzschuhe mit hohem Schaft getragen werden. In 
den Labors darf nur festes, geschlossenes und trittsicheres Schuh-
werk getragen werden. In den EX-Schutzbereichen ist ableitfähiges 
Schuhwerk zur „Vermeidung von Zündgefahr infolge elektrostatischer 
Aufladungen“ zu tragen.

Schutzhelm

In allen Produktionsanlagen und Lagerhallen, die mit diesem Gebots-
zeichen gekennzeichnet sind sowie bei allen Arbeiten auf und unter 
Rohrbrücken ist grundsätzlich ein Schutzhelm zu tragen.

Besondere Regelung der Helmtragepflicht

In den Werkstätten und in allen Produktionsbereichen ohne Helm-
tragepflicht ist dann ein Schutzhelm zu tragen, wenn mit Kopfverlet-
zungen durch Anstoßen, durch pendelnde, herabfallende (Gitterrost-
bühnen), umfallende oder wegfliegende Gegenstände zu rechnen ist.

Schutzbrille (Gestellbrille mit Seitenschutz)

 � In allen Labors mit entsprechender Kennzeichnung.
 � Bei allen spanabhebenden Arbeiten wie Drehen, Fräsen, Bohren, 

Meißeln, Schleifen an Schleifböcken.
 � Bei der Reinigung von Gegenständen mit Reinigungsmitteln oder 

mit einem Hochdruckreiniger.
 � Bei der Entfernung von Schweißschlacken.
 � Schweißerhelfer müssen Schutzschilde mit geeigneter Schutzstufe 

tragen.

Vollschutzbrille oder Vollgesichtsschutz muss bei allen 
Arbeiten mit ätzenden Stoffen getragen werden.

 � Bei der Öffnung von Apparaten und Flanschverbindungen an Rohr-
leitungen, in denen ätzende Medien enthalten sein können.

 � Bei allen Trenn- und Schleifarbeiten mit Handschleifmaschinen.
 � Be- und Entladen von LKWs mit Säuren und Laugen. 

Arbeitskleidung

 � Für Werksangehörige wird geeignete Schutzkleidung kostenlos zur Verfügung gestellt 
und gereinigt.

 � Die Mindestarbeitsbekleidung für Handwerker und Produktionsmitarbeiter ist eine 
lange Hose und ein Hemd mit langen Ärmeln.

 � Schweißer müssen die speziellen Schutzanzüge tragen.
 � Maschinenarbeiter müssen eng anliegende Schutzkleidung tragen.
 � Für Mitarbeiter der Labors gilt die Laborrichtlinie „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 

Gehörschutz

Bei allen Arbeiten mit geräuschintensiven Arbeitsverfahren muss ein 
Gehörschutz getragen werden.

Für Lärmzonen mit einem Schallpegel von mehr als 80 dBA werden 
geeignete Gehörschutzmittel zur Verfügung gestellt. Diese sind zu 
benutzen.

Atemschutz

Es gibt verschiedene Arten von Atemschutz.

Welcher Atemschutz jeweils benützt werden muss, ist in der Be-
triebsanweisung nach § 14 Gef-Stoff V festgehalten oder wird von 
Fall zu Fall vom Vorgesetzten (Arbeitserlaubnisschein) bestimmt.

Die erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen sind nach-
zuweisen.

Zusätzlich erforderliche Schutzausrüstung

Über zusätzlich erforderliche Schutzausrüstungen informieren die 
Hinweise auf den durch die Betriebe ausgestellten § 14 Gef-Stoff-
Betriebsanweisungen.

Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten!

M003 Gehörschutz 
benutzen

M016 Maske 
benutzen

M017 Atemschutz
benutzen
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BENUTZUNG VON LEITERN UND GERÜSTEN

Häufig werden Leitern als Standplatz bei Arbeiten verwendet, für die sie nicht vorgese-
hen sind.

 � Die richtige Benutzung der Leitern geht aus der DGUV-Information 208-16 „Hand-
lungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ hervor.

 � Arbeitsgerüste müssen nach DIN 4420 erstellt werden. Sie sind erst nach beschei-
nigter Abnahme zu benützen. Die richtige Benutzung der Arbeitsgerüste geht aus der 
DGUV-Information 201-11 „Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und 
Schutzgerüsten“ hervor.

M018 Auffanggurt 
benutzen

W001 Allgemeines  
Warnzeichen

W008 Warnung  
vor Absturzgefahr

ARBEITSSTELLEN MIT ABSTURZGEFAHR

Arbeitsstellen mit Absturzgefahr (z. B. Rohrbrücken, Gebäudefassaden, Dacharbeiten, 
Tanks etc.) sind mit einem geeigneten Gerüst nach DIN 4420, Merkblatt „Arbeits- und 
Schutzgerüste“ zu sichern.

Falls kein Gerüst eingesetzt werden kann, sind persönliche Schutzausrüstungen gegen 
Absturz anzulegen – Merkblatt „Persönliche Schutzausrüstungen“.

Gruben, Bühnen und Deckendurchbrüche

Bei Arbeiten an Gruben, Bühnen und Deckendurchbrüchen, die 
zur Arbeitsausführung geöffnet werden müssen, (Entfernung der 
Lichtgitterroste, Abdeckbleche etc.) sind jederzeit geeignete Si-
cherungsmaßnahmen wie Absperrungen und Warnschilder gegen 
Hineinstürzen zu treffen.

Bei Unterbrechung der Arbeit ist die Öffnung durchbruchsicher 
abzudecken. Für das Einsteigen ist ein Arbeitserlaubnisschein aus-
zustellen.

Wände von Baugruben und Gräben sind so abzuböschen oder ander-
weitig zu verbauen, dass sie während der einzelnen Bauzustände 
standsicher sind.

Dabei sind alle Einflüsse zu berücksichtigen die die Standsicherheit 
des Bodens beeinträchtigen können.

Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände

Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mehr als 1 Meter über dem 
Boden, über einer anderen ausreichend breiten tragfähigen Fläche 
liegen oder an Gefahrbereiche grenzen, müssen ständige Sicherun-
gen haben, die verhindern, dass Beschäftigte abstürzen oder in die  
Gefahrbereiche gelangen.

Hygiene-Anforderungen

Als Hersteller von Lebensmittelzusatzstoffen produzieren wir Produkte für den menschlichen 
Verzehr nach der aktuellen Lebensmittelgesetzgebung. Die Basis hierzu sind sogenannte 
HACCP-Konzepte, mit denen wir mögliche chemische, physikalische und biologische/
mikrobiologische Gefahren minimieren bzw. eliminieren – unter anderem durch Einsatz von 
Präventivmaßnahmen, zu denen Sie durch Ihr Verhalten beitragen können. Beachten Sie 
als Besucher bitte einige Regeln, damit unsere Produkte hygienisch, sauber und damit 
einwandfrei hergestellt werden. Befolgen Sie unser SOS-Prinzip (Sauberkeit – Ordnung – 
Sicherheit) in den Produktions- bzw. Laborbereichen:

 � Nehmen Sie keine Lebensmittel, Getränke oder Medikamente mit in die Produktions- 
bzw. Laborbereiche.

 � Alle offenen Wunden und Abschürfungen sind mit blauen, metalldetektierbaren Pflas-
tern abzudecken.

 � Glasbruch ist Ihrem Ansprechpartner in unserem Hause sofort zu melden.
 � Abbrechende Messerklingen (Cutter Messer) sind in unserem Hause verboten.

Sie dürfen unsere Produktions- und Laborräume nicht betreten, wenn: 

 � Sie an ansteckenden Krankheiten, Übelkeit, Durchfall, entzündeten Wunden, Beulen 
oder Geschwüren leiden!

 � Sie an Typhus/Paratyphus leiden oder es Ihnen bekannt ist, dass Sie Erreger dieser 
Krankheiten in sich tragen!

Food Defense (Lebensmittelverteidigung)

Bei Food Defense geht es um die Vermeidung von Manipulationen an unseren Produkten 
durch biologische, chemische, physikalische oder andere Stoffe. Wir sind verpflichtet, 
derartige Gefahren aufgrund von möglicher Sabotage, Manipulation, Vandalismus und/
oder Terrorismus/Bio-Terrorismus an unseren Produkten durch geeignete Maßnahmen 
(Werkszaun, Werksausweis, verschlossene Türen, Schulung unserer Mitarbeiter, etc.) 
möglichst auszuschließen. Sollten Sie irgendwelche Auffälligkeiten an unseren Produk-
ten erkennen, melden Sie dies bitte Ihrem Ansprechpartner in unserem Haus.

Food Fraud (Lebensmittelverfälschung)

Bei Food Fraud geht es im Wesentlichen darum, dass die Inverkehrbringer von Lebens-
mitteln ein System zum Schutz des Verbrauchers vor Betrug oder Verfälschung der 
Lebensmittel einführen und umsetzen. Die Motivation für Lebensmittelbetrug ist für den 
Betrüger immer, dass er sich einen ökonomischen Vorteil zu verschaffen versucht. Es geht 
somit um Gewinnmaximierung mit unlauteren Mitteln. Informieren Sie uns bitte, wenn Sie 
bemerken, dass unsere Waren von dritten verfälscht in den Markt gebracht werden.

Wichtiger Hinweis: Melden Sie sich bitte beim zuständigen Betriebsleiter/Ingenieur/
Techniker oder dessen Vertreter an und tragen Sie sich in das Besucherregister ein. 
Bestätigen Sie schriftlich, dass Sie den Inhalt unseres Besucherflyers verstanden haben 
und nicht an ansteckenden Krankheiten leiden.

LEBENSMITTELSICHERHEIT
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GHS – GLOBAL HARMONISIERTES SYSTEM

zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

GHS05

GHS05 – Ätzwirkung | Gefahr, Achtung

Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augen-
schädigung.

GHS04

GHS04 – Gasflasche | Achtung

Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt
verflüssigte, gelöste Gase.

GHS01

GHS01 – Explodierende Bombe | Gefahr

Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit 
Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, 
organische Peroxide.

GHS02

GHS02 – Flamme | Gefahr, Achtung

Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, pyrophor,  
wasserreaktiv, organische Peroxide.

GHS03

GHS03 – Flamme über einem Kreis | Gefahr

Entzündend (oxidierend) wirkend.

GHS06

GHS06 – Totenkopf mit gekreuzten Knochen | Gefahr

Akute Toxizität.

GHS07

GHS07 – Dickes Ausrufezeichensymbol

Dient der alleinigen oder zusätzlichen Kennzeichnung diverser  
Kategorien, Signalwort je nach Zusammenhang.

GHS08

GHS08 – Gesundheitsgefahr | Gefahr, Achtung

Diverse Gesundheitsgefahren.

GHS09

GHS09 – Umwelt | Achtung, Gefahr

Gewässergefährdend.

Umgang mit Gefahrstoffen 

Um sich selbst, andere und die Umwelt vor Gefahrstoffbelastungen zu schützen, sind 
die Betriebsanweisungen gem. § 14 der Gefahrstoffverordnung zu beachten.  
 
Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Unfällen mit Gefahrstoffen immer an Ihren Vor-
gesetzten. Bei Fragen zum Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgut kann jederzeit die 
Gefahrgutbeauftragte hinzugezogen werden.

Dr. Stefanie Fritz, 06203 77-7427
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ARBEITEN MIT LÖSEMITTELN

Klebstoffe, Reinigungsmittel

Bei Arbeiten mit Lösemitteln besteht Rauchverbot und es sind geeignete Schutzhand-
schuhe zu tragen.

Außerdem sind im Umkreis von 5 m Schweißen, Brennen, Löten und Schleifarbeiten 
verboten.

P003 Keine offene 
Flamme

P002 Rauchen 
verboten

M009 Handschutz 
benutzen

Arbeitserlaubnisscheine

Ohne den erforderlichen, vollständig ausgefüllten Sicherheitscheck 
für Fremdfirmen und den Arbeitserlaubnisschein gemäß der ICL-Si-
cherheitsrichtlinien (SR 1, SR 1.1, SR 1.2 und SR 1.3) und die darin 
vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen darf mit der Arbeit nicht 
begonnen werden!

Sicherheitsinformationen

Fragen zur Sicherheit kann jederzeit die Abteilung Arbeitssicherheit 
hinzugezogen werden.

Bernd Koch, Leiter Arbeitssicherheit
06203 77-7666
Mobil 0160 96921761

Sicherheitsunterweisung

Für die internen Mitarbeiter und für Leasingkräfte finden regelmäßige 
Sicherheitsunterweisungen und Sicherheitsgespräche statt. Hierüber 
wird ein schriftlicher Nachweis geführt (Unterschriften der Teilneh-
mer, Datum und Inhaltsprotokoll).

Die Teilnahme ist Pflicht!

Für die Durchführung der Sicherheitsunterweisungen für die ex-
ternen Handwerker und Dienstleister (Werkvertrag) ist der jeweilige 
Aufsichtführende der Fremdfirma verantwortlich. Die Durchführung 
muss nachgewiesen werden.

BESONDERE ANWEISUNGEN
 � Werkzeugmaschinen im Werkstattbereich dürfen nur von autorisiertem Werkstattper-

sonal benutzt werden. 

 � Fremdhandwerkern kann nach Absprache mit dem Werkstattmeister und nach einer 
Sicherheitsunterweisung durch diesen die Erlaubnis zur Benutzung bestimmter Ma-
schinen erteilt werden. 

 � Beim Arbeiten an Dreh-, Bohr-, und Fräsmaschinen ist das Tragen von Handschuhen 
verboten! 

 � Flurförderzeuge dürfen nur mit gültiger Fahrerlaubnis (Staplerführerschein) und mit 
zusätzlich schriftlichem Fahrauftrag benutzt werden. 

 � Krane und Hebebühnen dürfen nur von autorisiertem Personal benutzt werden. 

 � Bei allen Elektro-Schweißarbeiten sind die entsprechenden Absauganlagen zu benutzen. 

 � Acetylen- und Sauerstoffventile müssen bei Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsende 
geschlossen werden. 

 � Pumpen, Ventile und andere Apparateteile, die zur Reparatur in der Werkstatt entgegen-
genommen werden, müssen vor Arbeitsbeginn von Produktresten gereinigt und gespült 
sein. 

 � Zum Abblasen der Arbeitskleidung dürfen nur geeignete Düsen an gekennzeichneten 
Stellen benutzt werden. Bei Benutzung der herkömmlichen Düsen besteht Lebensgefahr! 

 � Sauerstoff darf wegen der besonderen Brandgefahr nie zum Abblasen der Kleidung oder 
zur Luftverbesserung verwendet werden.
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Ereignis Werkstelefon Sofortmaßnahmen Erledigt durch

Leichte Verletzungen

Schwerer Arbeitsunfall

Verkehrsunfall im Werk

Feuer

Umweltschaden

Stromausfall, Aufzugsausfall

Wasserschaden, Abwasserkanäle,
Gasausbruch, Stoffaustritt

Verletzter gehfähig (mech. Verletzungen)
Verletzten in allen Fällen zum Sanitäter schicken.

Verletzter nicht gehfähig oder nach Einwirkung
gesundheitsschädlicher Stoffe:

Rettungswagen anfordern.
Genauen Unfallort und Unfallsituation angeben.

Stoffbezeichnung und Art der Einwirkung
angeben.

Bei notwendigen Rettungs- oder
Bergungsarbeiten, Feuerwehr und

Rettungswagen anfordern. Genauen Unfallort
und Unfallsituation angeben.

Feuerwehr anfordern!
Genauen Ort und Situation angeben.

Abwasseraufbereitung informieren!
Genauen Ort und Situation angeben.

Elektrowerkstatt informieren!
Genauen Ort und Situation angeben.

Aufsichtführenden

Aufsichtführenden, bzw.
Person, die als Erste von
dem Ereignis Kenntnis

erhält.

Person, die als Erste von
dem Ereignis Kenntnis

erhält.

112

7133

  7150 / 7215

7444
außerhalb der Normalschicht

Mobiltelefon 
(geschäftlich) 

87 112

Mobiltelefon 
(privat) 

06203 777 112

WER  WO  WAS WIE  WELCHE WARTEN ruft an –  ist es passiert – ist passiert – viele Verletzte – Art von Verletzungen – auf Rückfragen!
Danach Posten zum Einweisen der Feuerwehr und des Rettungswagens aufstellen.

Bei jedem Notruf angeben:

Festnetz



BK Giulini GmbH
Am Hafen 2
68526 Ladenburg

Zentrale Kontaktstelle
Telefon: 06203 77-0
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